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Vorkaufsrechte bei Übernahme «landwirtschaftlicher Gewerbe»: Besondere Konstellation des Ehegatten 
Mit den gesetzlichen Vorkaufsrechten nimmt 
das «Bäuerliche Bodenrecht» (BGBB) mehr 
oder weniger starken Einfl uss, wer einen Hof 
mit Vorrecht übernehmen können soll. Die Mei-
nungen gehen auseinander, ob diese einschrän-
kenden Regeln sinnvoll seien. So äusserte sich 
etwa kürzlich in der Landwirtschaftspresse 
auch der Verein zum Schutz des landwirt-
schaftlichen Grundeigentums (VSLG) kritisch 
gegenüber den Einschränkungen im BGBB. Die 
«Vorkaufsrechte» können als nützlich und se-
gensreich gesehen werden, aber ebenso auch 
als tückisch.

Vorkaufsrechte kommen zum Tragen bei ei-
ner lebzeitigen Hofabtretung (Veräusserung), 
sie werden nicht «ausgelöst» im Moment einer 
Erbteilung eines verstorbenen Eigentümers. 
Hier sprechen wir nur von «landwirtschaftlichen 
Gewerben» mit mehr als einer Standard-Ar-

beitskraft, auch wenn es Vorkaufsrechte auch 
für «landwirtschaftliche Grundstücke» gibt.
Gemäss Art. 42 BGBB haben ein Vorkaufsrecht: 
– Erstens jeder Nachkomme, wobei hier so-

wohl die Kinder als auch die Grosskinder 
gemeint sind; 

– und zweitens haben jedes Geschwister und 
Geschwisterkind ein Vorkaufsrecht, wenn 
der Veräusserer das Gewerbe vor weniger 
als 25 Jahren ganz oder zum grössten Teil 
von den Eltern oder aus deren Nachlass er-
worben hat.
Geschwister-Grosskinder werden nicht 

mehr berücksichtigt. Bei Halbgeschwistern 
stellt man darauf ab, ob das «Landwirtschaftli-
che Gewerbe» vom gemeinsamen Elternteil 
herrührt, womit der Anspruch gegeben ist. Nur 
bei «Selbstbewirtschaftung» kann ein Vor-
kaufsrecht geltend gemacht werden. Der Ehe-

gatte (resp. auch der eingetragene Partner), 
welcher im Falle eines Versterbens seines Ehe-
Partners gemäss Art. 11 BGBB zuweisungsbe-
rechtigt und erbberechtigt wäre und güter-
rechtliche Rechte hat, erscheint aber nicht 
auch als «Vorkaufsberechtigte Person» (in die-
ser lebzeitigen Konstellation des Eigentümers).
Mit dem «Vorkaufsrecht» kann somit das land-
wirtschaftliche Gewerbe in der Verwandtenli-
nie mit denselben Vorfahren gehalten werden, 
wenn dieser Wunsch besteht. 

Sollte es als Beispiel einem Ehemann in den 
Sinn kommen, sein landwirtschaftliches Ge-
werbe aus irgendwelchen Gründen auf seine 
Ehefrau zu «übertragen», (weil die Ehefrau da-
mit z. B. weitere Rechte geltend machen könn-
te, wie etwa die Auszahlung Ihrer zweiten Säu-
le für Investitionen ins Wohneigentum), so 
können seine Kinder, seine Geschwister und 

sogar seine Geschwisterkinder mit dem Vor-
kaufsrecht etwas dagegen einwenden. Auch 
wenn es «unentgeltlich» übertragen würde, soll 
gemäss Art. 43 des BGBB der «erweiterte Vor-
kaufsfall» eingetreten sein. 

Es besteht hier somit eine Schranke in der 
Freiheit des Grundeigentümers. Das Recht kön-
nen die Verwandten zum niedrigeren «Landwirt-
schaftlichen Ertragswert» geltend machen.

Zu erwähnen ist auch das Vorkaufsrecht des 
Pächters, welches jedoch hinter demjenigen 
der Verwandten steht und nicht zum Ertrags-
wert ausgeübt werden kann. Ebenso könnte es 
wohl bei einer Übertragung des Betriebes an 
den Ehegatten meistens nicht ausgeübt wer-
den, da man sich hier nicht auf Art. 43 des 
BGBB berufen kann, sondern die Vorkaufs-
rechtsauslösenden Bedingungen aus dem ZBG 
und dem OR erfüllt sein müssten.

Auch wenn der «Ehegatte» kein «Vorkaufs-
recht» hat, so geniesst er dennoch durch Art. 40 
BGBB einen Schutz, indem der Eigentümer das 
«Landwirtschaftliche Gewerbe» nur mit Zu-
stimmung des Ehegatten veräussern darf, falls 
er dieses zusammen mit ihm bewirtschaftet 
hat. Zudem kann sich der Ehegatte auf Art. 169 
ZGB berufen, wenn der Verlust der ehelichen 
Wohnung droht, so muss er ebenfalls einver-
standen sein. Es steht im Übrigen den Beteilig-
ten offen, ergänzende, «vertragliche Vorkaufs-
rechte» zu vereinbaren, diese stehen zwar den 
gesetzlichen nach. Die bestehenden, gesetzli-
chen Vorkaufsrechte könnten ausgeschaltet 
werden, indem der Eigentümer mit den Berech-
tigten eine «Verzichtserklärung» vereinbart und 
im Grundbuch eintragen lässt.

Markus Zoller, Beratungsdienst ZBV �
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Lohnfortzahlungs-
pfl icht für Angestellte
Ist ein Angestellter, belegt durch ein 
Arztzeugnis, arbeitsunfähig, muss der 
Lohn während zwei Jahren weiter be-
zahlt werden! 

Für die Lohnfortzahlung ist es nicht 
relevant, ob es sich um Krankheit oder 
Unfall handelt. Mit der Globalversiche-
rung hat man die Möglichkeit,  mit einem 
Vertrag alle Obligatorien für die Land-
wirtschaftlichen Angestellten zu versi-
chern.  In der Beratung treffen wir immer 
wieder Lücken an, dass das Krankentag-
geld nicht versichert ist.

Wir beraten Sie gerne!

ZBV Versicherungen:
Lukas Wyss, Pirmin Schwizer,
Urs Wernli, Tel. 044 217 77 50 �

Ihre Versicherungsberatungsstelle:

Zürcher Bauernverband 
Lagerstrasse 14 
8600 Dübendorf
Tel. 044 217 77 55 
www.zbv.ch

Für die Bauernfamilien!

Mit uns federn Sie hohe 

Zahnarztkosten ab:

AGRI-dental!
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Puure-Höck 2015

12. August 2015
20.00 Uhr

Emil Stocker, Neuhof,
8824 Schönenberg

Referent: 
Bundesrat Ueli Maurer

Nassfutter

Treber (verschiedene TS-Gehalte)

Mais (ganze Pflanze, CCM, 
Kolbenschrot und Bio)

Zuckerrübenschnitzel
konventionell und Bio

Erhältlich als: lose, Siloballen, 
oder Siloschlauch

Trockenfutter
Trockentreber und Malzkeime

Mais (ganze Pflanze, CCM, 
Kolbenschrot und Bio)

Oberkirch Maiswürfel plus

Zuckerrübenschnitzel
pelletiert oder unpelletiert

Erhältlich als: lose, Big-Bag oder gesackt

fenaco Raufutter
aus Ihrer

Gratis: 0800 808 850     www.raufutter.ch

26 BAUERNFAMILIEN IM KANTON ZÜRICH LUDEN ZUM TRADITIONELLEN 1.-AUGUST-BRUNCH EIN

Ein ausgiebiges «Zmorge» auf dem Bauernhof geniessen

Die Brunch-Anbieter verwöhnten 
die zahlreich erschienenen Gäste 
auch dieses Jahr mit frischen 
Spezialitäten direkt vom Hof. 
Das reichhaltige Frühstücksbuf-
fet widerspiegelte die Vielfalt der 
einheimischen Nahrungsmittel.

Das Wetter spielte nicht wie erhofft 
mit. Dunkle Wolken brachten viel Re-
gen und  so konnte der 1.-August-
Brunch nicht im Freien durchgeführt 
werden. Jedoch war für jeden Gast ein 
gemütlicher Platz im Trockenen re-
serviert und so begann der National-
feiertag mit einem feinen Brunch.

Selbstgemachte Brötchen, frischer 
Käse oder saisonale Früchte: Das viel-
fältige Brunch-Buffet bot einen Gau-
menschmaus. Für den grossen Hun-
ger gab es Rösti mit Spiegelei, für die 

süssen Gelüste ein Stück feinen Ku-
chen. Die Gäste wurden von den Bau-
ernfamilien mit vielen Leckereien 
verwöhnt. Neben dem kulinarischen 
Teil bedienten die Brunch-Anbieter 
die Besucherinnen und Besucher mit 
wertvollen Informationen über die 
Landwirtschaft. Die Gäste erhielten 
Einblick in den Alltag der Bauernfa-
milien und nutzten die Gelegenheit, 
um an verschiedensten Aktivitäten 
teilzunehmen. 

Die Roadshow «Heimisch» 
präsentierte sich
Mit dem Projekt «Heimisch» vermit-
telt der ZBV der Bevölkerung den 
Wert von regional produzierten Nah-
rungsmitteln. Am Nationalfeiertag 
besuchte die Roadshow den Hof von 
Familie Zuber-Luzi in Ossingen. Bäu-

erliche Nationalratskandidaten infor-
mierten die Interessierten vor Ort 
und beantworteten ihre Fragen.

Weitere Betriebe für das nächste Jahr
Die vielen zufriedenen Gesichter 
zeigten die Beliebtheit der Veranstal-
tung. Der 1.-August-Brunch gehört 

schon fast zum Nationalfeiertag wie 
das Feuerwerk. Im Kanton Zürich 
durften die 26 Betriebe rund 9000 
Gäste begrüssen. Der ZBV freut sich, 
dass dieses Jahr einige Betriebe mehr 
als im Vorjahr den Aufwand auf sich 
genommen haben. Der Kanton hat 
noch viel Potenzial und es wäre gross-

artig, wenn auch im kommenden 
Jahr ein Zuwachs der Brunch-Anbie-
ter verzeichnet werden könnte.  Inte-
ressierte Betriebe fi nden unter www.
brunch.ch Informationen zur Veran-
staltung. Bei Fragen wenden Sie sich 
an den ZBV, Danja Schönenberger, 
Telefon 044 217 77 33. �

Herzlichen Dank für Ihren Einsatz
Liebe Brunch-Anbieter 2015
Der ZBV bedankt sich bei Ihnen ganz herzlich für die Bemühungen. Mit Ihrer Teilnahme als Brunch-Anbieter haben Sie einen wichtigen 
Teil zur Öffentlichkeitsarbeit der Zürcher Landwirtschaft beigetragen. Die Nähe zur Bevölkerung ist von enormer Bedeutung und der
1.-August-Brunch bietet die optimale Gelegenheit dazu. Sie haben sich engagiert sowie viel Zeit und Arbeit in den Anlass investiert. Es 
hat sich gelohnt. Wir hoffen, dass Sie auf eine schöne Veranstaltung zurückblicken und auch nächstes Jahr wieder mit Freude einen
1.-August-Brunch vorsehen. Allen, die zum guten Gelingen beigetragen haben, gilt ein grosses Dankeschön!

Nicole und Felix Berger, Maur 
Max Brandenberger, Gräslikon 
Angela und Julian Burkhard, Turbenthal 
Maya und Jean-Jacques Duperrex, Knonau 
Werner Fankhauser und Karin Hüppi Fankhauser, Wädenswil 
Huber Farm, Elsau 
Naturfreunde Winterthur, Strickhof, Winterthur 
Sylvia und Urs Fischlin, Richterswil
Claudia und Andreas Frutiger, Zwillikon 
Ueli und Margrit Gamper, Bertschikon 
Dora und Peter Ledergerber, Herrliberg 
Beat Möckli und Denise Fahrni, Aesch 
Silvia Müdespacher, Mönchaltorf 

Stephan und Daniel Müller, Steinmaur 
Susanne und Daniel Maag, Oberglatt 
Erika und Heini Nägeli, Mettmenstetten 
Nicole und Roland Pfi ster, Esslingen 
Andreas und Judith Rüegg, Hinwil 
Simone und Fabian Schneebeli-Schäubli, Obfelden 
Vreni und Werner Stähli, Gündisau 
Markus und Andreas Stalder, Aesch bei Birmensdorf 
Rachel und Sepp Stierli-Zander, Bauma 
Jakob Waldburger, Räterschen 
Rita und Josef Ziltener, Dürnten 
Claudia Zollinger, Watt 
Agnes und Fritz Zuber-Luzi, Ossingen �




